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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.12.1958

Norm

ABGB §586

Rechtssatz

Nur der Beweis über den Inhalt der letztwilligen mündlichen Anordnung ist formgebunden (übereinstimmende

Aussage der Testamentszeugen); der Beweis, ob der letzte Wille in der vorgeschriebenen Form errichtet wurde, kann

dagegen auch durch andere Beweismittel erbracht werden.

Entscheidungstexte

5 Ob 388/58

Entscheidungstext OGH 03.12.1958 5 Ob 388/58

6 Ob 559/88

Entscheidungstext OGH 14.04.1988 6 Ob 559/88

Vgl; Beisatz: Die unter Eid abgelegten Aussagen der Testamentszeugen können durch andere Beweismittel

widerlegt werden; diesbezüglich keine Beweisbeschränkung. (T1)
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